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Öffentliche kanntmachuijt

zur 2. Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Erkelenz

Aufgrund § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
wird Folgendes bekannt gemacht:

Die 2. Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Erkelenz

findet am

Donnerstag, dem 10. April 2014, 18:00 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses,
Johannismarkt 17, Erkelenz,

statt.

Die Sitzung, zu der jedermann freien Zutritt hat, ist öffentlich.

Tagesordnung:

1 Mitteilungen des Wahlleiters

2 Entscheidung über die Zulassung von Wahlvorschlägen gemäß § 18 Absatz 3
des Kommunalwahlgesetzes NRW

Hinweise für die Wahlausschussmitplieder:

Sollten Wahlausschussmitglieder verhindert sein und an dieser 2. Sitzung des
Wahlausschusses nicht teilnehmen können, sind diese gebeten, ihre persönliche
Vertreterin bzw. ihren persönlichen Vertreter unmittelbar zu benachrichtigen.

Ich weise darauf hin, dass der Wahlausschuss ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Beisitzerinnen und Beisitzer beschlusstähig ist ( 6 Absatz 2 Satz 2
Kommunalwahlordnung NRW).

Dr. ans- er otzen
Wahlte[er Stadt Erkelenz
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Öffentliche Bekanntmachung

Bauleitplan: Flächennutzungsplan der Stadt Erkelenz

hier: 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz
(Wohnbauflächen Zum Königsberg), Erkelenz-Lövenich

Übersicht über den Geltungsbereich
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Die vom Rat der Stadt Erkelenz am 18.12.2013 beschlossene 12. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Wohnbauflächen Zum Königsberg)
Erkelenz-Lövenich wurde mit Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 11.03.2014,
Az.: 35.2.11-49-06/14 gem. § 6 BauGB genehmigt.

Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes tritt mit dem Tage der öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.

Die 12. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung, Umweltbericht und
der Flächennutzungsplan insgesamt sowie die Genehmigung der Bezirksregierung
liegen ab sofort im Rathaus Erkelenz, Johannismarkt 17, Planungsamt, während der
Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme aus.

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Die Genehmigung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz
sowie Ort und Zeit der Auslegung werden hiermit, wie oben dargelegt, öffentlich
bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches vom
27.08.1997 (BGBI. 1 5. 2141) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI. 1. 5. 2414) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 5.
666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27.11.2001 (GV NRW
S. 811) und Artikel 18 der Hauptsatzung der Stadt Erkelenz vom 17.04.2008 in der
zur Zeit gültigen Fassung.

Gemäß § 214 i. V. m. § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung bei der Aufstellung
der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz unbeachtlich ist,
wenn sie nicht schriftlich innerhalb von einem Jahr nach der Bekanntmachung der
Genehmigung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes gegenüber der Stadt
Erkelenz geltend gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der 12. Anderung des
Flächennutzungsplanes verletzt worden sind.

Erkelenz, en 28.03.2014

Pet nen
Bürge ester
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Öffentliche Bekanntmachung

Bauleitplan: Bebauungsplan-Nr. XII Verlängerung Zum Königsberg‘

Ortsteil:

hier:

Erkelenz-Lövenich

Satzungsbeschluss gern. § 10 BauGB

Übersicht über den Geltungsbereich
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Der Rat der Stadt Erkelenz hat in seiner Sitzung am 18.12.2013 für den o. a.
Planbereich den Bebauungsplan Nr. XII „Verlängerung Zum Königsberg“, Erkelenz
Lövenich, gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. 1. 5. 2414)
in der zur Zeit gültigen Fassung als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan Nr.
XII „Verlängerung Zum Königsberg“, Erkelenz-Lövenich, der durch Zeichnung, Schrift
und Text das neue Planrecht für den o. a. Planbereich festsetzt, liegt mit Begründung
ab sofort auf Dauer zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bei der
Stadtverwaltung, Planungsamt, Johannismarkt 17, aus.

Er tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Auf die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie die Frist für deren
Geltendmachung ( 214 und 215 BauGB i.V.m. § 233 Abs. 2 Satz 1 BauGB vom
23.09.2004 (BGB!. 1. S. 2414) in der zur Zeit gültigen Fassung wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb von 1 Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Stadt Erkelenz unter Darlegung des die Verletzung
begründeten Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften der § 39 ff. des Baugesetzbuches über die Entschädigung von
durch die Bauleitplanung eintretende Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. XII „Verlängerung Zum
Königsberg“, Erkelenz-Lövenich, sowie Ort und Zeit der Auslegung werden hiermit,
wie oben dargelegt, öffentlich bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 des Baugesetzbuches vom 23.09.2004
(BGBI. 1. 5. 2414) in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 5. 666), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 24.05.2011 (GV NRW 5. 271) und Artikel 18 der Hauptsatzung der Stadt
Erkelenz vom 17.04.2008 in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gemäß § 214 i. V. m. § 215 BauGS wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches bei der Aufstellung des
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vorstehend genannten Bebauungsplanes unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich
innerhalb von einem Jahr nach der Bekanntmachung der Satzung gegenüber der
Stadt Erkelenz geltend gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die
Bekanntmachung als Satzung verletzt worden sind.

Sollten durch die Festsetzungen des vorstehenden Bebauungsplanes die im § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches genannten Vermögensnachteile
eingetreten sein, kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen.
Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung bezüglich der obigen Bauleitplanung nach Ablauf eines Jahres
seit dieser Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungs
gemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

28.03.20 14

B
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Bekanntmachung

Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW

Der Geologische Dienst NRW in Krefeld, ein Landesbetrieb, wird im Sinne des

Lagerstättengesetzes vom 4. Dezember 1934 (RGBI. 5. 1223) in der Fassung vom 10.

November 2001 (BGBI. 5. 2992) Arbeiten für die bodenkundliche Landesaufnahme

durchführen.

Zeitraum Mai - Dezember 2014

Kreis Heinsberg

StadUGemeinde Erkelenz

Die damit Beauftragten müssen zur Erledigung ihrer Untersuchungen fremde Grundstücke

betreten. Die dazu entsprechenden Regelungen finden sich im Landesbodenschutzgesetz vom

9. Mai 2000 (LbodSchG §3 und14), im Landesforstgesetz vom 24. April 1980 (LfoG §60 in der

Fassung vom 9. Mai 2000) und im Landschaftsgesetz vom 21. Juli 2000 (LG §10).

Diese regionalen Untersuchungen dienen einer allgemeinen Bestandsaufnahme des Bodens

und des Untergrundes.‘ Die Ergebnisse der Aufnahme werden in amtlichen Karten

veröffentlicht. Sie sind wichtige Unterlagen für viele Aufgaben, z. B. in der Land- und

Forstwirtschaft (Bodennutzung, Bodenverbesserung, Erosionsschutz, Holzartenwahl), im

Bauwesen, bei der Planung und Landespflege (Landesplanung, Bauleitplanung, Naturschutz),

im Landeskulturbau und in der Wasserwirtschaft (ent- und bewässerungsbedürftige Flächen)

sowie für die wissenschaftliche Forschung und den naturkundlichen Unterricht.

Richtlinien über die Durchführung land- und forstwirtschaftlicher Standortuntersuchungen und deren
Anwendung in Umweltschutz, Raumordnung, Land- und Forstwirtschaft (Gem. RdErl. d. Ministeriums für
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft — 1118-335-8583 — u. d. Ministeriums für Wirtschaft und
Mittelstand, Technologie und Verkehr —313-66-75 — v. 5.9.1997).
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Im Rahmen der Kartierungen sind kleine Handbohrungen notwendig, stellenweise auch

Aufgrabungen zur Entnahme von Bodenproben. Auf Grund der vorbezeichneten Gesetze haben

Grundstückseigentümer den vom Geologischen Dienst NRW beauftragten Personen das

Betreten ihrer Grundstücke, mit Ausnahme von Wohngebäuden sowie die Vornahme der

genannten Außenarbeiten jederzeit zu gestatten. Etwaige durch die Inanspruchnahme

entstehende Schäden werden nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. Die

durch Dienstausweise mit Lichtbild sich ausweisenden Beauftragten des Geologischen

Dienstes NRW werden auf die landwirtschaftlichen Belange und die derzeitige Nutzung der

Grundstücke weitgehend Rücksicht nehmen.

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geologischen Dienstes NRW bei

ihren Aufgaben zu unterstützen.

Erkelenz, den 28.03.2014
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Öffentliche Bekanntmachung
der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdhezirks

Erkelenz-Kückhoven

Einladung

Zur Versammlung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezfrkes
Erkelenz-Kückhoven am

29.April 2014, 20.00Uhr

in der Gaststütte Küppers. Erkelenz-Kückhoven, Servatjugstr, 14

Alle Jagdgenossen werden hiermit zu dieser Versammlung eingeladen. Die
Pächter von bejagbaren Grundflächen innerhalb des gemeinschaftlichen
Iagdbezfrkes werden gebeten, den Grundstückseigentümer von dieser
Versammlung rechtzeitig Kenntnis zu geben. Veflewngsberechtigte Personen
sind nur mit gültigen Volimachten stimmberechtigt.

Einlass zwecks Arealfesteflung um 19.15 Ubr.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1.) Eröfffiung und Begrüßung
2.) Protokoll des Geschaftsfthrerg
3.) Bericht des Rechnungsprüfer
4.) Entlastung des Geschäftsführers und des Vorstandes
5.) Wahl der Rechnungsprüfer
6.) Bericht des Geschäfisfillwers mit Etatvorlage und Genehmigung
7.) Wahl von Stlinmzälflem
8.) Vorzeitige Weiterverpachtung
9.) Satzungsanderung

Verschiedenes

Erkelenz, den 14.03.2014

Gez. Hennaim Josef Bienefeld
(Vorsitzender)


